Anlage 11
Kriseninterventionsplan:
Vorgehen im Falle eines Verdachtes oder Hinweises auf Gefährdung des Kindeswohls eines Kindes oder Jugendlichen:
[bookmark: _GoBack]Bei "Bekanntwerden wichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung eines... betreuten Kindes oder Jugendlichen" (BKischG § 8a, Abs. 4) gilt es, unmittelbar und angemessen zu handeln. Dabei soll der Kreis der Wissenden so klein wie möglich und so groß wie nötig gehalten werden. Im Mittelpunkt steht der einzelne junge Mensch. 
In jedem Fall gilt ist, Ruhe zu bewahren, die Lage sorgfältig zu prüfen und sich adäquat Hilfe zu holen. Wir unterscheiden das Vorgehen nach hauptamtlicher oder ehren-/ nebenamtlicher Tätigkeit. 
Bei Erhärtung eines Verdachts von Kindesmissbrauch haben die hauptamtlichen die Pflicht und die Ehren-/ Nebenamtlichen den Anspruch auf beratende Unterstützung durch sogenannte "Insofern erfahrene Fachkraft"- es gilt damit das sogenannte Vier-Augen-Prinzip zur Gefährdungseinschätzung. Wir greifen dabei bei Bedarf auf die vom Jugendamt ernannten Fachkräfte zurück. 

1. Intervention durch Hauptamtliche
a.) Verdachtsfall prüfen und jeden weiteren Schritt schriftlich dokumentieren 
(Anlage 9)
b.) Das Kind/Jugendliche*n anhören und Vertraulichkeit wahren
c.) bei Erhärtung des Verdachts die "insofern erfahrene Fachkraft" und das Krisenteam des Dekanats hinzuziehen

2. Intervention durch Ehrenamtliche und Nebenamtliche
a.) Verdachtsfall melden: z. B. Gruppenleiter*in, Gemeindepädagoginnen; Pfarrer/in gemeinsam prüfen und jeden weiteren Schritt schriftlich dokumentieren
b.) das Kind/Jugendliche*n anhören und Vertraulichkeit wahren
c.) bei Erhärtung des Verdachts die insofern erfahrene Fachkraft und das Krisenteam das Dekanat hinzuziehen. In diesem Gremium wird der Sachverhalt beraten und die nächsten Schritte entschieden. 
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